
 
 

 Töten Begleiten 
Ärztliches 
Handeln 

Bewusstes, aktives (ärztliches) Eingreifen zur Beendigung des  
Lebens. Ziel der Handlung ist die Herbeiführung des  

Todeseintritts. 

Verzicht bzw. Abbruch einer bereits begonnenen Behandlung (Beispiel: 
Abstellen einer Beatmungsmaschine oder Verzicht auf  künstliche 

Ernährung). 

 
 
 

  

Zeitpunkt im  Sterbeprozess nicht im Sterbeprozess im Sterbeprozess nicht im Sterbeprozess 

 
 
 

    

Zustimmung 
des Patienten?

Mit  
Zustimmung 

Ohne  
Zustimmung 

Mit  
Zustimmung 

Ohne  
Zustimmung 

 Mit  
Zustimmung 

Ohne  
Zustimmung 

  
 

 
 
 

Tatbestand Tötung auf 
Verlangen  

(§ 216 StGB) 
 

aktive 
Sterbehilfe 

Totschlag  
(§ 212 StGB) 
bzw. Mord  

(§ 211 StGB) 

Tötung auf 
Verlangen  

(§ 216 StGB) 
 

aktive 
Sterbehilfe 

Totschlag  
(§ 212 StGB) 
bzw. Mord  

(§ 211 StGB) 

zulässig  
 

passive Sterbehilfe 

zulässig 
(Patienten-
autonomie) 

unzulässig  
(ggf. strafbares 
Tötungsdelikt: 

Totschlag  
[§ 212 StGB]  
bzw. Mord  

[§ 211 StGB]) 
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